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Anzahl Blätter, so dass sie, zugleich unter Berücksichti­
gung ihrer Abhängigkeit von Heiligenkreuz 217, fast 
werthlos ist.
fol. 1—9' enthält den Index titulorum zu den Bussbüchern 

und Briefen Hrabans = Heiligenkreuz fol. 30'—106, in 
der Gestalt, dass das 2. Buch des ersten Poenitentiale 
mit den darauf folgenden Stücken durch fortlaufende 
Capitelzählung zu einem Werk verbunden ist. Es enthält 
also lib. II, c. 1—30 das 2. Buch des ersten Poenitentiale; 
c. 31. 32 sind fremde Capitel; c. 33—49 = 3. Buch des 
Poenit.; c. 50 —100 = Poenitentiale Pseudo-Bedae; 
c. 101—128 = Hrabans Brief an Heribald in Auszügen; 
c. 129—139 = Hrabans Briefe an Reginbald und Hum­
bert nebst den Anhängen. Cap. 40—82 des Index fehlen 
wegen ausgerissener Blätter.

Nach einer Einschaltung von Reg. II, 232. 231 von 
anderer Hand beginnt fol. 10 der Text mitten in lib. II, 
c. 3 und reicht ohne Unterbrechung bis fol. 65, 
c. CXXXIX, unter dessen Nummer die beiden letzten 
Capitel vereinigt sind.

fol. 65 beginnt die Wormser Compilation mit denselben 
Verzählungen bei c. XXX und CXL, wie im Monac. 
und Heiligenkreuz fol. 106—153. Da mehrere Blätter 
ausgeschnitten sind, reicht der Index nur bis c. 152 
(CXLIX), fol. 69. Die Fortsetzung erfolgt erst im Text 
des c. 13. Es fehlen von diesem c. 26 — 32. 57—85. 
96—157. 161—177.

Hieran schliesst sich fol. 80, mit fortlaufender Capitel­
zählung c. 179—241, die Canonen-Sammlung von 77 Ca­
piteln in Auszügen (Heiligenkreuz fol. 153—183), in 
welcher aber c. 208 — c. 231 wegen eines Defectes 
fehlen. Cap. 240 bildet die epistola Isidori ad Masso­
nem, c. 241 mit der falschen Rubrik: ‘Ex concilio Tole­
tano’ der 49. Canon des Conc. Carthag. III.

fol. 96 ‘habeant et faciant illos eam promittere — c. 10. 
Pervenit ad nos, quod quaedam’ — Monac. fol. 248' — 
250. Nach einer Lücke fährt die Hs.

fol. 98 mitten in der Vorrede zu Ansegis fort (‘praedicta 
in hoc libello adunare, quae potui ) und bringt darauf 
bis fol. 161' alles in derselben Reihenfolge, wie im 
Monac. fol. 183ff. Da jedoch der Cod. gerade in diesem 
Theile sehr lückenhaft ist, bleibt es ungewiss, wie viel 
von der Vorlage in unsere Hs. übergegangen ist. Nach 
dem jetzigen Bestande sind vorhanden: Ansegis und die 
Nachträge bis: ‘De tertio libello. Ut nullus testis’ am
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